
Übersicht: Aufforderung zur Senkung der Wohnkosten durch Jobcenter 
- Grundlage: AV Wohnen, ab 1.3.2009 gültige Fassung - 

 

 Prüfung bei Antragstellung auf Alg II (Nr. 4 Abs. 1):   Ist Richtwert für angemessene Brutto-Warmmiete überschritten? 
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3/09 

Richtwerte (Nr. 3.2.1) 

1-Personen-Haushalt:  378 € 
(auch WG-Mitglieder, s. Nr. 3.2.3) 

2-Personen-Haushalt:  444 € 
3-Personen-Haushalt:  542 € 
4-Personen-Haushalt:  619 € 
5-Personen-Haushalt:  705 € 

jede weiteren Person: + 50,- €. 

geschützten Personenkreis? (Nr. 4 Abs. 2) 
Alleinerziehende mit 2 oder mehr Kindern 

schwer Erkrankte/ Behinderte, die nicht umziehen können 

über 60 Jährige mit langer Wohndauer, die voraussichtlich keine Grundsicherung nach SGB XII beziehen werden 

einmalige/kurzfristige Hilfen 

ja: 
keine Kostensenkung; 

bei sehr hoher Miete  
Einzelfallprüfung 

Härtefall  (Nr. 3.2.1 Abs. 4) 

 „besonders begründeten Einzelfälle“:  
Schwangerschaft, Alleinerziehende;  

bei „sozialen Bezügen“ wie Schulweg, Kita, Hort; 
wenn kostendeckende Einkünfte absehbar;  

Wohndauer ab 15 Jahre; 
über 60 Jährige; Alte und Kranke mit höherem Heizkostenbedarf 

keine Überschreitung: 
keine Kostensenkung 

um 10 % erhöhte Richtwerte  
gelten als angemessene Miete: 

1-Personen-Haushalt:  415,80 € 
2-Personen-Haushalt:  488,40 € 
3-Personen-Haushalt:  596,20 € 
4-Personen-Haushalt:  680,90 € 
5-Personen-Haushalt:  775,50 € 
jede weiteren Person: + 55,- €. bei Überschreitung des Richtwerts: 

Zugehörigkeit zum… 

nein: 
Absenkung der bewilligten Unterkunftskosten  

auf „angemessenen Umfang“ nach 6 Monaten Schonfrist; 

ist Ersparnis durch Umzug (bezogen auf 12 Monate)  
geringer als seine Kosten: 

verlängerte Schonfrist von 12 Monaten 
(Wirtschaftlichkeitsprüfung nach Nr. 4 Abs. 4) 


